
Kapitel 5: Zusammen stark: Unserer Heimat
eine Zukunft in Sicherheit, Demokratie und
Freiheit geben
LDK in Ludwigsburg 12.-14.12.2025

Antragsteller*in: Viona-Loreen Merkle (KV Tübingen)

Änderungsantrag zu PRO-5

Von Zeile 496 bis 499:
Jede*r muss sich ohne Angst an die Polizei wenden können. Polizeiliches Fehlverhalten muss

lückenlos aufgeklärt und konsequent aufgearbeitet werden. Das Amt der*s Polizeibeauftragten

werdenHierfür setzten wir stärken und seine Rechte erweiternuns für die Schaffung einer

unabhängigen, polizeiexternen Beschwerdestelle mit Ermittlungskompetenzen ein. Da sich

Menschen mit geringer Beschwerdemacht nur seltener an Beschwerdestellen wenden muss es

zusätzlich eine möglichst niedrigschwellige Öffentlichkeitsarbeit geben, die Hürden gezielt

abbaut.

Begründung

In Baden-Württemberg gibt es seit 2016 die Stelle der Bürgerbeauftragten mit einer Zuständigkeit

der Polizei. Allgemein soll der/die Bürgerbeauftragte eine Mediation zwischen Verwaltung und

Bürger*innen ermöglichen, im Fall von Missverständnissen zwischen diesen Parteien. Bei dieser

Stelle können also auch Beschwerden über Diskriminierung durch die Polizei eingereicht werden,

jedoch dient der/die Bürgerbeauftragte nicht, um diese Fälle effektiv zu verfolgen und

aufzuarbeiten, das bisherige Prinzip der bloßen Mediation reicht nicht aus. Zusätzlich darf die

Beschwerdestelle in Baden-Württemberg nicht tätig werden, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft

bereits ermitteln und auch laufende Untersuchen müssen vorläufig beenden, sobald ein Straf- oder

Disziplinarverfahren angestoßen wird. Die Beschwerdestelle muss parallel tätig werden dürfen.

Zudem werden häufiger Formen von Armutskriminalität erfasst, als Formen der Kriminalität durch

höhere Schichten und Klassen, diesem Ungleichgewicht muss entgegengewirkt werden. Hinzu

kommt, dass sich Menschen mit geringer Beschwerdemacht, wie beispielsweise Obdachlose oder

Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten nur selten an die Beschwerdestellen werden.

Bildung, Schichtzugehörigkeit, ökonomische Ressourcen und individuelle Disposition haben einen

erheblichen Einfluss auf eine Einleitung oder eben keine Einleitung eines Beschwerdeverfahrens.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerbeauftragten bzw. einer Polizeibeschwerdestelle in Baden-

Württemberg muss möglichst niedrigschwellig sein und auch Menschen mit geringer

Entscheidungsmacht erreichen.

Unterstützer*innen

Cornelius Klodt (KV Tübingen); Hosea Ndaula (KV Stuttgart); Merlin Seeling (KV Aalen-Ellwangen);

Pauline-Sophie Dittmann (KV Tübingen); Hendrik Alkemade (KV Tübingen); Julia Ehrhardt (KV

Ludwigsburg); Lena Cannistra-Arzner (KV Ettlingen); Julia Ines Link (KV Stuttgart); Birgit Gerhard-
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Hentschel (KV Rastatt/Baden-Baden); Antonia Kind (KV Ulm); Finn Schwarz (KV Tübingen); Jaron

Immer (KV Reutlingen); Malte Jonas Wörner (KV Aalen-Ellwangen); Gesine Ihnen (KV Freiburg); Sven

Koopmann (KV Karlsruhe); Clara Madeleine Wellhäußer (KV Freiburg); Florian Bieck (KV Freiburg);

Richard Langer (KV Tübingen); Dorothea Biersack (KV Tübingen)
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